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Satzung über die Erhebung von Gebühren
für die N iederschlagswasserbeseiti gun g

der Stadt Pasewalk (N iederschlagswassergebührensatzung)

Auf der Grundlage des S 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern (1(V M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 und der $$
1, 2 und 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG M-V) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 12. April 2005 letzte berücksichtigte Anderung: zulelzl geändert durch GeseZvom 26.
Mai 2023 (GVOBI. M-V S.650) wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 27.11.2025
nachfolgende Satzung über die Erhebung von Gebühren für die
Niederschlagswasserbeseitigung erlassen :

Vorlagen - Nr.: STV 14612025

sl
Benutzungsgebühren

(1) Für die lnanspruchnahme der öffentlichen Einrichtung zur zentralen
Niederschlagswasserbeseitigung erhebt die Stadt Pasewalk eine Niederschlags-
wassergebühr.

(2) Der Gebührenpflicht unterliegen Grundstücke, die über einen Anschluss an die
öffentliche Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung verfügen oder in
die öffentliche Einrichtung entwässern. Ein Grundstücksanschluss an die öffentliche
Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung kann unterirdisch,
oberflächennah oder oberflächig erfolgen.

s2
Gebührenmaßstäbe und Gebührensätze

(1) Maßstab für die Niederschlagswassergebühr ist die an die Einrichtung zur zentralen
Niederschlagswasserbeseitigung angeschlossene bebaute und künstlich befestigte
Fläche, von der aus das von Niederschlägen stammende Wasser in die zentrale
Einrichtung zur Niederschlagswasserbeseitigung eingeleitet wird (gebührenpflichtige
Fläche). Ausgangspunkt für die Ermittlung der gebührenpflichtigen Fläche ist die
gesamte Fläche des Grundstückes. $ 2 Abs. 2 dieser Satzung gilt entsprechend.

(2) Die jährliche Niederschlagswassergebühr beträgt 0,48 €lm' gebührenpflichtiger
Fläche.

s3
Gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner ist, wer nach grundsteuerrechtlichen Vorschdften Schuldner der
Grundsteuer ist oder sein würde, wenn das Grundstück nicht von der Grundsteuer
befreit wäre. Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

(2) Der Wechsel des Gebührenschuldners ist der Stadt Pasewalk unverzüglich schriftlich
anzuzeigen. Solange die Anzeige nach Satz 1 unterbleibt, haften der bisherige
Gebührenschuldner und der neue Gebührenschuldner als Gesamtschuldner für alle
nach dem Wechsel entstehenden Gebühren.



,\Jiedersliiag;s'tirä$.s$rSe$rj*rü n satz u ng Jierfe i ?

s4
Entstehung der Gebührenpflicht

(1) lst das Grundstück während des gesamten Kalenderjahres an die öffentliche
Einrichtung zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung angeschlossen, entsteht die
Gebührenpflicht für die Benutzungsgebühr für das Kalenderjahr am 31.12. desselben
Kalenderjahres.

(2) Wird das Grundstück während des Kalenderjahres angeschlossen, entsteht die
Gebührenpflicht am 31.12. des Kalenderjahres für den Teil des Kalenderjahres, der auf
den Ablauf des Monats, in dem das Grundstück angeschlossenen wird, folgt.

(3) Entfällt der Anschluss während des Kalenderjahres, entsteht die Gebührenpflicht mit
Ablauf des Monats, in dem der Anschluss entfällt, frühestens mit Ablauf des Monats, in

dem dies der Stadt Pasewalk schriftlich angezeigt wurde. Unterbleibt die Anzeige nach

Satz 1 entsteht die Gebührenpflicht für das Kalenderjahr am 31.12. des Kalenderjahres.

s5
Heranziehung und Fälligkeit

(1) Die Heranziehung zur Gebühr erfolgt durch schriftlichen Bescheid, der mit einem
Bescheid über andere Abgaben verbunden werden kann.

(2) Auf die Benutzungsgebühr werden quartalsweise Vorauszahlungen erhoben, die
jeweils zum 15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. fällig sind. die Vorauszahlungen
werden durch Bescheid festgesetzt und sind solange zu zahlen, bis ein neuer
Bescheid erteilt wird.

(3) Die Verrechnung der Vorauszahlungen nach Abs. 2 mit der endgültig
entstehenden Benutzungsgebühr erfolgt bis zum 01.01. des auf das Kalenderjahr
folgenden Jahres. Der Betrag, um den die Benutzungsgebühr die Vorauszahlungen
nach Abs. 2 übersteigt, wird zum 15.02. des auf das Kalenderjahr folgenden Jahres
zusammen mit der 1. Vorauszahlung für das auf das Kalenderjahr folgenden Jahres in
einer Summe fällig. Der Betrag, um den die Benutzungsgebühr die Vorauszahlungen
nach Abs. 2 unterschreitet, wird mit der ersten Vorauszahlung des auf das Kalenderjahr
folgenden Jahres verrechnet. Ein über die Verrechnung nach Satz 3 hinausgehende
Rückerstattungsbetrag wird unbar ausgezahlt.

(a) Die Vorauszahlungen für die Benutzungsgebühr werden grundsätzlich nach der Menge
des vom Grundstück im vorangegangenen Jahr zu entsorgenden Niederschlagswassers
berechnet. Bestand im vorangegangenen Jahr keine Gebührenpflicht oder hat sich der
Benutzungsumfang wesentlich geändert, so wird den Vorauszahlungen eine geschätzte
Niederschlagswassermenge zugrunde gelegt. Bestand im vorangegangenen Jahr keine
Gebührenpflicht, so werden den Vorauszahlungen die bei der Anschlussnahme
feststellbaren Verhältnisse zugru ndegelegt.

(5) Entsteht die Gebührenpflicht für die Benutzungsgebühr während des Kalenderjahres (g

4 Abs. 3), wird der endgültige Betrag einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides
fällig. Dasselbe gilt für die Abrechnung von Schätzungen.



s6
Anzeige- und Auskunftspflichten

(1) Die Gebührenschuldner haben der Stadt Pasewalk alle für die Festsetzung und für die
Erhebung der Gebühren nach dieser Satzung erforderliche Auskünfte zu erteilen und zu
dulden, dass Bedienstete oder Beauftragte der Stadt Pasewalk das Grundstück
betreten, um die Bemessungsgrundlagen festzustellen oder zu überprüfen. Bei
Anderungen des Umfanges der bebauten oder künstlich befestigten Grundstücksflächen
hat der Gebührenpflichtige der Stadt Pasewalk unaufgefordert spätestens zum Ende des
jeweiligen Gebührenveranlagungszeitraumes Art und Umfang der Veränderung
schriftlich mitzutei len.

(2) Alle Umstände, die sich auf die Verpflichtung zur Leistung von Gebühren nach
dieser Satzung auswirken können, sind der Stadt Pasewalk unverzüglich schriftlich
mitzuteilen. Dies gilt insbesondere für den Wechsel der Rechtsverhältnisse an
einem Grundstück.

s7
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach $ 17 Abs. 2 Zitf . 2 Kommunalabgabengesetz handelt, wer
vorsätzlich oder leichtfertig entgegen
- $ 6 Abs. 1 dieser Satzung seinen Auskunfts- oder Mitteilungspflichten nicht,

nicht rechtzeitig oder nicht im erforderlichen Umfange nachkommt
- $ 6 Abs. 2 dieser Satzung die Anzeige einer Rechtsänderung unterlässt

und es dadurch ermöglicht, Abgaben nach dieser Satzung zuverkürzen oder
gerechtferti gte Ab ga benvortei le zu erlan g en.

nicht

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis 5.000,00 EUR geahndet
werden.

s8
Rechtsgrundloge für die oufomotisierte Dotenverorbeilung

(1) Für die Ausführung dieser Gebührensatzung dürfen insbesondere die mit der Ermittlung,
Festsetzung und Erhebung der Gebühren befassten Stellen der Stadt und eines
beauftragten Dritten die hierfür notwendigen personen- und grundstücksbezogenen Daten
erheben, speichern und zu verarbeiten, soweit dies zur Erfüllung der jeweiligen Aufgabe
erforderlich ist.
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se
ln-Kraft-Treten

(1) Die Satzung über die Erhebung voh Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung der
Stadt Pasewalk tritt am 01 .01.2026 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die
Niederschlagswasserbeseitigung der Stadt Pasewalk vom 25.1 1.2022 (STV124012022)
außer Kraft.

Pasewalk, den O9.1 2.2025

anny
Bürgermeister



Allederscliiags,rr/a$srlr.q$büire nsetzutl{} $e#e I 5

Hinweis:
Gemäß $ 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern wird darauf
hingewiesen, dass ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in dem
genannten Gesetz enthalten oder aufgrund dieses Gesetzes erlassen worden sind, nach
Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung dieser Satzung nicht mehr
geltend gemacht werden kann. Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der
Jahresfrist unter der Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich
der Verstoß ergibt, gegenüber der Stadt Pasewalk, Der Bürgermeister, Haußmannstraße 85,
17309 Pasewalk geltend gemacht wird.

Abweichend von Satz 1 kann eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder
Bekanntmachungsvorschriften stets geltend gemacht werden.

Pasewalk, den 09.12.2025

d
Bürgermeister

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte im lnternet unter www.pasewalk.de am: 12.12.2025




